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Verluste aus Kapitalvermögen:  

Was Anleger zur Verlustverrechnung wissen sollten! 

 

Die steuerliche Behandlung von Kapitalverlusten ist komplex. 
Während die Verlustverrechnung bei Termingeschäften und 
wertlosen Kapitalanlagen wieder großzügiger möglich ist, bleibt 
die strikte Trennung bei Aktienverlusten bestehen. Entschei-
dend sind der richtige Zeitpunkt der Verlustrealisierung und die 
frühzeitige Beantragung von Verlustbescheinigungen. 

Verluste aus Kapitalvermögen sind steuerlich grundsätzlich be-
rücksichtigungsfähig - allerdings nicht schrankenlos. Seit Ein-
führung der Abgeltungsteuer gilt ein eigenständiger Verlustver-
rechnungskreis: Verluste aus Kapitalanlagen dürfen ausschließ-
lich mit positiven Einkünften aus Kapitalvermögen ausgeglichen 
werden. Nicht verrechnete Verluste werden in Folgejahre vorge-
tragen. Zusätzlich sieht das Gesetz differenzierte Verrech-
nungskreise innerhalb der Einkünfte aus Kapitalvermögen vor. 
Verluste aus der Veräußerung von Aktien dürfen ausschließlich 

mit Gewinnen aus Aktienverkäufen ausgeglichen werden. Ande-
re Kapitalerträge, etwa Zinsen oder Fondsausschüttungen, blei-
ben insoweit außer Betracht.  

Besonders umstritten waren in den letzten Jahren Verluste aus 
Termingeschäften sowie der Ausfall wertloser Kapitalanlagen, 
etwa bei Insolvenz einer Anleihe oder dem Verfall von Knock-
out-Zertifikaten. Zwischenzeitlich durften solche Verluste nur 
bis zu 20.000 Euro jährlich verrechnet werden. Diese Begren-
zung ist inzwischen aufgehoben. Verluste aus Termingeschäften 
und aus dem endgültigen Ausfall von Kapitalforderungen kön-

nen aktuell wieder uneingeschränkt mit positiven Kapitalein-
künften verrechnet werden.  
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Ein steuerlich relevanter Verlust setzt voraus, dass der Ausfall 
endgültig ist. Bei Insolvenzforderungen ist dies regelmäßig erst 
dann der Fall, wenn feststeht, dass keine Rückzahlung mehr zu 
erwarten ist. Die bloße Wertminderung genügt nicht. Der maß-
gebliche Zeitpunkt entscheidet darüber, in welchem Jahr der 
Verlust steuerlich berücksichtigt werden kann. 

 

 

Hinweis: 

In der Praxis bestehen noch viele Verlusttöpfe aus den Vorjah-
ren mit falscher Zuordnung. Banken haben nicht immer auto-
matisch korrigiert. Anleger sollten prüfen, ob in Vorjahren be-
schränkte Verluste aus Termingeschäften korrekt fortgeschrie-
ben wurden. Gegebenenfalls kann eine Bescheinigung zur Ver-
lustverrechnung beantragt werden. Verlustverrechnungsspiel-
räume sollten optimal genutzt und unnötige Steuerbelastungen 
vermieden werden. 
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